
 

 

Die Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. Der Ver waltungsakt wird ortsüblich bekannt gemacht in 
den Mitteilungsblättern der Verbandsgemeinden Schwe ich, Hermeskeil, Thalfang am Erbeskopf, 
Bernkastel-Kues und Wittlich-Land. 
 
 

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren  

Detzem (WG), Teilgebiet 1 "In der Löf" 

1. Änderungsbeschluss 

 

I. Anordnung 

1. Anordnung geringfügiger Änderungen des Flurberei nigungsgebietes  
(§ 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt g eändert durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I Seite 2794)) 

Hiermit wird das durch Beschluss vom 11.04.2019 festgestellte Flurbereinigungsgebiet 
des Flurbereinigungsverfahrens Detzem (WG), Teilgebiet 1 "In der Löf", Landkreis Trier-
Saarburg, wie folgt geändert: 

Zum Flurbereinigungsgebiet werden folgende Grundstücke zugezogen: 

Gemarkung Detzem  
Flur 1 Flurstücks-Nr. 11, 65, 121, 131 
Flur 2 Flurstücks-Nr. 5, 82, 83/1, 199, 264/1 
Flur 4 Flurstücks-Nr. 109, 137, 163, 203 
Flur 6 Flurstücks-Nr. 135, 174, 175, 176, 182, 203 
Flur 9 Flurstücks-Nr. 53, 88 
Flur 10 Flurstücks-Nr. 99, 117, 120, 124, 137, 141 
Flur 11 Flurstücks-Nr. 176 
 
Gemarkung Klüsserath 

Flur 4 Flurstücks-Nr. 256 

 
Gemarkung Pölich 

Flur 7 Flurstücks-Nr. 23 
 

Gemarkung Leiwen 

Flur 4 Flurstücks-Nr. 119/1 
 

Gemarkung Trittenheim 

Flur 9 Flurstücks-Nr. 105 

 

2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes 

Das Flurbereinigungsgebiet wird nach Maßgabe der Änderungen unter Nr. 1 festgestellt. 

 

 

 



3. Teilnehmergemeinschaft 

Die Eigentümer der zum Flurbereinigungsgebiet zugezogenen Grundstücke sowie die 
den Eigentümern gleichstehenden Erbbauberechtigten (Teilnehmer) sind Mitglieder der 
mit dem Flurbereinigungsbeschluss vom 11.04.2019 entstandenen 

“Teilnehmergemeinschaft der Vereinfachten Flurberei nigung  

Detzem (WG), Teilgebiet 1 „In der Löf". 

 

4. Zeitweilige Einschränkungen der Grundstücksnutzu ng 

Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen gelten von der Bekanntgabe des Flurbe-
reinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes die folgen-
den Einschränkungen: 

4.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, wenn sie zum ordnungs-
gemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. Für gesetzlich geschütztes Grünland nach 
§ 15 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. Nr. 11 S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 
287) besteht ein generelles Umbruchverbot (dies gilt auch für geschütztes Grün-
land nach § 15 LNatSchG mit dem Status „Dauergrünland“). Der Umbruch von 
Dauergrünland und § 15-Grünland sowie die Neueinsaat von Dauergrünland un-
terliegen der Veränderungssperre nach § 34 FlurbG. Jeglicher Umbruch von 
Grünlandflächen bedarf der schriftlichen Zustimmung und Freigabe durch die 
Flurbereinigungsbehörde und setzt die Genehmigung der zuständigen Kreisver-
waltung voraus. Auch die Rodung von Rebland und Neuanpflanzung von Rebstö-
cken bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. 

4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anlagen 
dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, 
wesentlich verändert oder beseitigt werden. 

4.3 Baumgruppen, einzelne Bäume, Feld- und Ufergehölze, Hecken, Obstbäume, 
Rebstöcke und Beerensträucher dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskul-
turelle Belange, insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde besei-
tigt werden. 

4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung über-
steigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Die Zustimmung 
darf nur im Einvernehmen mit der Forstaufsichtsbehörde erteilt werden. 

 

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes (Nr. I, 1 bis 4) nach § 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung vom 19.03.1991 
(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 3a des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl 
Nr. 47, S. 3026), wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine 
aufschiebende Wirkung haben. 



 

III. Hinweise: 

1. Ordnungswidrigkeiten 

Sind entgegen den Vorschriften zu Nrn. I 4.1 und I 4.2 Änderungen vorgenommen oder 
Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie in Flurbereinigungsverfahren 
unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand nach 
§ 137 FlurbG wieder herstellen lassen, wenn dies der Vereinfachten Flurbereinigung 
dienlich ist. 

Sind Eingriffe entgegen den Vorschriften zu Nr. I 4.3 vorgenommen worden, so muss die 
Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 

Sind Holzeinschläge entgegen der Vorschrift zu Nr. I 4.4 vorgenommen worden, so kann 
die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die ab-
geholzte und verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wieder 
ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat. 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften zu Nrn. I 4.2 bis I 4.4 sind Ordnungswidrig-
keiten, die mit Geldbußen geahndet werden können. 

 

2. Betretungsrecht  

Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind berechtigt, zur Vorbereitung und zur 
Durchführung der Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermes-
sen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen. 

 

3. Anmeldung unbekannter Rechte 

Innerhalb von drei Monaten ab der Bekanntgabe dieses Beschlusses sind Rechte, die 
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsver-
fahren berechtigen, bei der Flurbereinigungsbehörde, dem  

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum DLR Mosel,  
Tessenowstraße 6, 54295 Trier 

anzumelden. 

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet, so kann die Flurbereinigungs-
behörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. 

Der Inhaber eines vorgenannten Rechts muss die Wirkung eines vor der Anmeldung ein-
getretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, demgegen-
über diese Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes (Flurbereinigungsbeschlus-
ses) zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

 

Begründung 

1. Sachverhalt: 

Von dem durch Beschluss des DLR Mosel vom 28.11.2018, Az. 71084, festgestellten 
Flurbereinigungsgebiet Detzem (WG) werden Flurstücke ausgeschlossen und zu dem 
Verfahren Detzem (WG), Teilgebiet 1 „In der Löf“ zugezogen (ca. 2,15 ha). Darüber hin-
aus werden Flurstücke zugezogen, die bisher noch nicht einem Flurbereinigungsverfah-
ren unterlegen waren (ca. 0,92 ha). 

Das bisherige Flurbereinigungsgebiet mit rund 50 ha Verfahrensfläche erfährt durch die 
Änderungen eine Vergrößerung von ca. 3,07 ha.  



Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Detzem (WG), Teilgebiet 1 "In der Löf" hat 
den festgesetzten Änderungen des Flurbereinigungsgebiets in seiner Sitzung am 
30.07.2021 zugestimmt. 

 

2. Gründe 

2.1 Formelle Gründe 

Dieser Änderungsbeschluss wird vom DLR Mosel als zuständiger Flurbereinigungsbe-
hörde erlassen. 

Rechtsgrundlage für den Beschluss ist § 8 Abs. 1 FlurbG. 

Die formellen Voraussetzungen für die geringfügige Änderung eines Vereinfachten Flur-
bereinigungsverfahrens sind mit der Anhörung des Vorstands der Teilnehmergemein-
schaft erfüllt. 

 

2.2 Materielle Gründe 

Die weitere Bearbeitung des Flurbereinigungsverfahrens hat ergeben, dass es aus bo-
denordnerischen Gründen geboten ist, die Flurstücke zuzuziehen, damit der Zweck der 
Flurbereinigung insbesondere im Hinblick auf eine bessere Neugestaltung und stärkere 
Arrondierung der Besitzstücke (Schaffung größerer Bewirtschaftungseinheiten, größerer 
Schlaglängen, besseres Zusammenlegungsverhältnis) möglichst vollkommen erreicht 
werden kann. Sie dienen auch als zusätzliche Tauschflächen.  

Das Einverständnis der Eigentümer der zugezogenen Flurstücke zur Durchführung des 
Flurbereinigungsverfahrens liegt vor. 

Die Zielsetzungen der bisherigen Flurbereinigungsverfahren Detzem (WG) und Detzem 
(WG), Teilgebiet 1 „In der Löf“ bleiben unverändert bestehen.  

Auf eine erneute Anhörung der zu beteiligenden Behörden und Stellen sowie auf eine er-
neute Aufklärung der Teilnehmer kann daher verzichtet werden.  

Insgesamt handelt es sich um eine geringfügige Änderung des Verfahrensgebietes. 

Die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 FlurbG sind damit erfüllt. 
 
 
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses ist im überwiegenden und objektiven Inte-
resse der Verfahrensbeteiligten geboten, damit unabhängig von etwa eingelegten Wider-
sprüchen der Fortgang des Verfahrens nicht aufgehalten wird. 

Es liegt insbesondere in ihrem Interesse, dass die Flurbereinigung Detzem (WG), Teilge-
biet 1 „In der Löf“ wie geplant durchgeführt wird, damit die angestrebten betriebswirt-
schaftlichen Vorteile möglichst bald eintreten. Eine Verzögerung in der Verfahrensbear-
beitung würde für die Mehrzahl der Beteiligten erhebliche wirtschaftliche Nachteile mit 
sich bringen. 

Die sofortige Vollziehung liegt auch im öffentlichen Interesse. Die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Agrarstruktur sowie die geplante Neugestaltung und die damit investierten 
öffentlichen Mittel tragen ganz erheblich zur Erhaltung der Kulturlandschaft und damit zur 
Förderung eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors in der Region bei. Im Hinblick auf den 
raschen Strukturwandel in der Weinregion Mosel ist es erforderlich, dass die mit der 
Flurbereinigung angestrebten Ziele möglichst schnell verwirklicht werden.  

Die Voraussetzungen für die Anordnungen der sofortigen Vollziehung liegen damit vor  
(§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO). 
 



 

Hinweis: 

Informationspflicht zur Datenschutz-Grundverordnung  

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e und 
Abs. 3 Satz 1 lit. b Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) i.V.m § 3 Landesdaten-
schutzgesetz (LDSG) zur Wahrnehmung der Aufgaben des Dienstleistungszentrums 
Ländlicher Raum (DLR), die im öffentlichen Interesse liegen oder in Ausübung öffentli-
cher Gewalt erfolgen, erforderlich. Hinsichtlich der Informationspflichten nach Art. 13 und 
14 DS-GVO sowie der Betroffenenrechte nach Art. 15 ff. DS-GVO weisen wir auf unsere 
Datenschutzerklärung unter www.dlr.rlp.de/Landentwicklung/Service/Datenschutz hin. 
 
Rechtsbehelfsfristen werden mit dieser Veröffentlichung nicht in Gang gesetzt. Die 
Rechtsmittelfristen richten sich nach den öffentlichen Bekanntmachungen. 
 
 
Trier, den 21.10.2021 

DLR Mosel 
 
Im Auftrag 
     
gez. Torben Alles         (Siegel) 
  
 
 


